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Das übermässige schnelle Fahren mit Wagen und Schlitten 

ist in der Stadt den Vorstädten und sonderlich auf dem Kirch- 

hofe schon mehrmalig verbothen worden, die Erfahrung 

zeiget aber daß diese Verordnung wenig befolgt wird. 

Die seit kurzer Zeit durch dergleichen verbothwidriges 

Jagen verursachten verschiedenen Unglücksfälle machen 

die Wiederholung des dießfälligen Verboths nothwendig 

und es wird daher hierdurch öffentlich bekannt gemacht, daß 

jeder Contraventionsfall genau untersuchet und ausge- 

mittelt werden wird, in wiefern die herrschaften selbst 

durch Connvienz oder ausdrückliche Ordres die Kutscher zum 

Jagen verleitet, oder diese aus eigenem Triebe sich schul- 

dig gemacht haben: sintemahl im letztern Falle der 

Kutscher oder Fuhrmann mit 8. tägigen Stockhauß arrest 

bei Wasser und Brodt bestrafet, im erstern Falle 

aber die contravenirende herrschaft mit einer nahm- 

haften Geldstraffe beleget werden wird; wenn auch 

durch das schnellfahren kein besonderer Unglücksfall 

causiret worden seÿn sollte. Hirschberg den 7ten 

Februar 1787. 
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